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INFORMATORISCHER VERMERK 
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für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 
Betr.: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Änderung der Richtlinie 2004/40/EG über Mindestvorschriften zum Schutz von 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physika-
lische Einwirkungen (elektromagnetische Felder) (18. Einzelrichtlinie im Sinne 
des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
– Ergebnisse der ersten Lesung des Europäischen Parlaments  
(Brüssel, 28. und 29. März 2012) 

 
 
I. EINLEITUNG 

 

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der Gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 

Modalitäten des neuen Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und 

die Kommission informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über dieses 

Dossier zu gelangen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des Vermittlungsverfahrens 

zu vermeiden. 

 

                                                 
1 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S. 5. 

078025/EU XXIV. GP
Eingelangt am 03/04/12
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In diesem Zusammenhang hat die Berichterstatterin Elisabeth Morin-Chartier (PPE – FR) im 

Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten eine Kompromiss-

abänderung zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Änderung der Richtlinie 2004/40/EG über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit 

und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen 

(elektromagnetische Felder) (18. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 

89/391/EWG) vorgelegt. Über diese Abänderung war bei den oben erwähnten informellen 

Gesprächen Einvernehmen erzielt worden. 

 

II. ABSTIMMUNG 

 

Bei der Abstimmung im Plenum am 29. März 2012 hat das Parlament die Kompromissabänderung 

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 

Richtlinie 2004/40/EG über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der 

Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (elektromagnetische Felder) 

(18. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) angenommen. 

Der auf diese Weise geänderte Kommissionsvorschlag stellt den Standpunkt des Europäischen 

Parlaments in erster Lesung dar; dieser ist in der legislativen Entschließung (siehe Anlage) 

enthalten.1 

 

Der Standpunkt des Parlaments entspricht der zuvor getroffenen Vereinbarung zwischen den 

Organen. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Parlaments zu billigen. 

 

Der Rechtsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen. 

 

 

____________________ 

                                                 
1 Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschließung sind die am 

Kommissionsvorschlag vorgenommenen Änderungen wie folgt markiert: Ergänzungen sind 
durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das Symbol " ▌" weist auf 
Textstreichungen hin und das Symbol "║" auf sprachliche oder schreibtechnische 
Änderungen. 
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ANLAGE 
(29.3.2012) 

 

Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen 
(elektromagnetische Felder)  ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. März 2012 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2004/40/EG über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen 
(elektromagnetische Felder) (18. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG) (COM(2012)0015 – C7-0020/2012 – 2012/0003(COD)) 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2012)0015), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 153 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet 
wurde (C7-0020/2012), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
22. Februar 20121, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

–  in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 7. März 2012 gemachten Zusage, 
den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,  

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
(A7-0042/2012), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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P7_TC1-COD(2012)0003 

Standpunkt des Europäischen Parlaments angenommen in erster Lesung am 29. März 2012 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2012././EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 2004/40/EG über Mindestvorschriften zum Schutz von 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische 
Einwirkungen (elektromagnetische Felder) (18. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 153 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach dem Inkrafttreten der Richtlinie 2004/40/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates3 brachten betroffene Kreise, insbesondere solche aus den medizinischen Berufen, 
schwerwiegende Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen, die die Durchführung der 
genannten Richtlinie auf medizinische Anwendungen, die sich auf bildgebende Verfahren 
stützen, haben könnte, sowie hinsichtlich der Folgen der Richtlinie für bestimmte 
industrielle Verfahren, zum Ausdruck. 

(2) Die Kommission hat die von den Betroffenen vorgebrachten Argumente geprüft und 
beschlossen, einige Bestimmungen der Richtlinie 2004/40/EG auf der Grundlage neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse zu überdenken. 

(3) Die Frist zur Umsetzung der Richtlinie 2004/40/EG wurde durch die Richtlinie 2008/46/EG4 
bis zum 30. April 2012 verlängert, um die Annahme einer neuen, auf den jüngsten 
Erkenntnissen beruhenden Richtlinie bis zu diesem Datum zu ermöglichen. 

(4) Am 14. Juni 2011 nahm die Kommission einen Vorschlag für eine neue Richtlinie zur 
Ersetzung der Richtlinie 2004/40/EG an. Ziel der neuen Richtlinie ist es, sowohl ein hohes 
Gesundheitsschutz- und Sicherheitsniveau für die Arbeitnehmer als auch die Fortsetzung 
und Weiterentwicklung von Tätigkeiten unter Einsatz elektromagnetischer Felder im 
medizinischen und industriellen Bereich zu gewährleisten. In Erwartung der Annahme der 
neuen Richtlinie bis zum 30. April 2012 hat daher die Mehrheit der Mitgliedstaaten die 
Richtlinie 2004/40/EG noch nicht umgesetzt. 

                                                 
1 Stellungnahme vom 22. Februar 2012 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 29. März 2012.  
3 ABl. L 159 vom 30.4.2004, S. 1. 
4 ABl. L 114 vom 26.4.2008, S. 88. 
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(5) Aufgrund der technischen Komplexität des Regelungsgegenstands erscheint es jedoch 
unwahrscheinlich, dass die neue Richtlinie bis zum 30. April 2012 erlassen werden wird.  

(6) Daher sollte die Frist vom 30. April 2012 verlängert werden. Es ist folglich erforderlich, 
dass die vorliegende Richtlinie am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt. 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 
In Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 2004/40/EG wird das Datum „30. April 2012“ durch das 
Datum „31. Oktober 2013“ ersetzt.  

Artikel 2 
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 3 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
Geschehen zu … am  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
 
 




